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Zusammenfassung  
 
1. Arbeit ist wichtig. Arbeit bedeutet Teilhabe. Arbeit muss aber auch „anständig“ 

bezahlt werden. Denn jeder, der arbeitet sollte mit seinem Einkommen sein 
Auskommen ausreichend bestreiten können. Das bestimmt unsere Politik und 
Arbeit – bei SPD wie auch bei den Gewerkschaften. 
Wir müssen feststellen, dass es schon seit längerem in den unteren Lohn- und 
Einkommensbereichen Fehlentwicklungen gibt: Tarifvertragslose Branchen und 
Bereiche nehmen zu, vereinbarte Tariflöhne werden vielerorts unterschritten, 
Arbeit in unteren Einkommens- und Lohnbereichen geht ins Ausland oder wird in 
Deutschland illegal erbracht.  

2. Die Entwicklung im unteren Lohn- und Einkommensbereich in Deutschland 
verlangt von Politik und Gewerkschaften eine Antwort. Deshalb hat der 
Gewerkschaftsrat der SPD am 26. April 2004 die Einrichtung einer gemeinsamen 
Gesprächsrunde beschlossen, die sich generell mit der Situation der unteren 
Lohn- und Einkommensgruppen einschließlich des Bereichs Mindestlohn befasst. 
Aufgabe der Gesprächsrunde „Einkommensgestaltung im unteren Bereich“ ist es, 
die tariflichen und gesetzgeberischen Handlungsmöglichkeiten für die 
Einkommensgestaltung im unteren Bereich zu klären. 

3. Die Gesprächsrunde hat sich in mehreren Arbeitssitzungen mit der Gesamt-
thematik der Einkommensgestaltung im unteren Bereich auseinandergesetzt und 
dazu eine Fachtagung mit internationalen Experten durchgeführt.  

4. Nach dem Verständnis von SPD und Gewerkschaften ist die Festlegung von 
Entgelten grundsätzlich Aufgabe der Tarifparteien. Ergänzend dazu gibt es 
das gesetzlich verankerte Instrument der Allgemeinverbindlicherklärung. Damit 
können tariflich vereinbarte Löhne im räumlichen Geltungsbereich des jeweiligen 
Tarifvertrags allgemeinverbindlich erklärt werden. 

5. Vor allem in der Bauwirtschaft haben sich nach der übereinstimmenden 
Auffassung von Arbeitgebern und Gewerkschaften die Regelungen des 
Arbeitnehmerentsendegesetzes bewährt. 

6. SPD und Gewerkschaften halten es angesichts der Erfahrung und Entwicklung 
für nötig, dass es bei der Entlohnung von Arbeit eine untere Grenze gibt, die nicht 
unterschritten werden darf. Dazu könnten gegebenenfalls gesetzgeberische 
Schritte sinnvoll sein. 

7. Die Arbeit der Gesprächsrunde „Einkommensgestaltung im unteren 
Bereich“ wird auf der Basis des Zwischenberichts an den Gewerkschaftsrat 
weitergeführt. SPD und Gewerkschaften wollen die Debatte zur Situation der 
unteren Lohn- und Einkommensgruppen in der Gesellschaft führen und damit 
auch andere gesellschaftliche Gruppen einbeziehen. 
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Einkommenssituation im unteren Bereich in Deutschland 
 
Darstellung der Situation 
 
In den vergangenen Jahren wurde immer wieder gefordert, einen Niedriglohnsektor 
in Deutschland zu schaffen, beziehungsweise diesen Bereich auszuweiten. Die 
Datenauswertung der Beschäftigtenstichprobe des IAB und weitere wissenschaft-
liche Untersuchungen belegen, dass es diesen Niedriglohnsektor in Deutschland 
längst gibt und er weit in den Bereich normaler Vollerwerbstätigkeit vorgedrungen ist. 
 
Rund 2,5 Millionen Vollzeitbeschäftigte in Deutschland erhalten für ihre Arbeit 
weniger als 50% des durchschnittlichen Bruttoeinkommens (2003 betrug der 
durchschnittliche Bruttoverdienst 2.884 € für Vollzeitarbeit in Deutschland). Sie 
beziehen also Armutslöhne nach der Standarddefinition in der Armutsforschung.  
Das heißt (Anlage 1): 
 

• 12 % der Vollzeitbeschäftigten in Westdeutschland und 
• 9,5 % der Vollzeitbeschäftigten in Ostdeutschland erhalten Armutslöhne. 

 
 
Die strukturellen Merkmale der Gruppe der Armutslohnbezieher/innen zeigen, dass 
es sich dabei keineswegs nur um sehr junge, unqualifizierte oder randständige 
Beschäftigtengruppen handelt. Für die Zusammensetzung in Westdeutschland hat 
das WSI in einer Untersuchung für die Landesregierung NRW folgende 
Beschäftigungsmerkmale ermittelt. (Anlage 2): 
 

• über 60 % der Armutslohnbezieher haben eine abgeschlossene 
Berufsausbildung 

• etwa 2/3 des Personenkreises sind 30 Jahre und älter, also kaum 
Berufsanfänger 

• etwa 2/3 davon üben Tätigkeiten aus, die über einfache Anforderungen 
hinausgehen 

• über 70 % der Betroffenen sind Frauen 
 
Eine besondere Konzentration der Niedriglohnjobs ist in Kleinbetrieben festzustellen. 
Ca. 80 % aller Armutslöhne werden in Betrieben mit unter 100 Beschäftigten bezahlt.  
 
Besonders häufig vertreten ist der Dienstleistungsbereich mit über 60% aller 
Niedriglohnjobs. Insbesondere das Hotel- und Gaststättengewerbe, Einzelhandel, 
Bewachungsgewerbe sowie im Handwerk das Gebäudereinigungsgewerbe, Friseur-, 
Bäcker- und Bauhandwerk, die Landwirtschaft mit Gartenbau und Weinbau und im 
industriellen Bereich die Papier-, Keramik-, Leder- und Textilindustrie sowie das 
Bauhauptgewerbe sind dabei häufig vertreten. (Anlagen 3 und 4) 
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Tarifvertragliche Regelungen – abnehmende Tarifbindung 
 
Die Arbeitseinkommen der überwiegenden Mehrheit der abhängig Beschäftigten 
werden nach wie vor durch Tarifverträge festgelegt. So werden durch Flächen- und 
Firmentarifverträge in Westdeutschland rund 70 % und in Ostdeutschland rund 55 % 
der Arbeitnehmer/innen erfasst. 
 
Seit Mitte der 90er Jahre ist allerdings ein spürbarer Rückgang der Tarifbindung zu 
verzeichnen. Laut IAB-Panel sank die Tarifbindung im Zeitraum bis 2003 im Westen 
von 76 % auf 70 % der Beschäftigten und im Osten von 63 % auf 54 %. Zwar ist der 
abnehmende Trend wohl zum Stillstand gekommen, dennoch ist festzustellen, dass  
 

• für 30 % der Beschäftigten im Westen und  
• für 45 % im Osten heute keine unmittelbar wirksamen Tarifverträge bestehen. 

 
Besonders stark betroffen von diesem tarifvertragslosen Zustand sind der 
unternehmensnahe und der allgemeine Dienstleistungssektor, wo im Westen bis zu 
60 % der Beschäftigten nicht von Tarifverträgen erfasst sind und sich die Situation im 
Osten noch problematischer gestaltet. Die abnehmende Tarifbindung verdichtet die 
Schwierigkeiten bei der Bekämpfung von Niedriglöhnen. (Anlage 5) 
 
Darüber hinaus gibt es eine große Zahl tarifvertraglich vereinbarter Niedriglöhne in 
Ost- und Westdeutschland. Eine Aufstellung des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Arbeit von Dezember 2003 weist 670 Tarifvereinbarungen aus, nach denen 
tarifvertragliche Niedriglöhne von weniger als 6 € pro Stunde bezahlt werden. Bei 
dieser Aufstellung ist zu berücksichtigen, dass eine Reihe dieser Entgelte von 
Christlichen Gewerkschaften tarifiert wurden und ein großer Teil der Vergütungen als 
Einstiegsentgelt für Berufsanfänger oder Entlohnung für Ungelernte in der untersten 
Gruppe vorgesehen sind und nur mit wenigen Beschäftigten besetzt sind.  
 
Allerdings sind auch im Bereich der DGB-Gewerkschaften 35 Tarifbranchen mit 
Vergütungen unter 1.250 € in der untersten, bzw. 1.500 € in der mittleren 
Vergütungsgruppe vorhanden. (Anlage 6) Dies ist ein Beleg dafür, wie weit niedrige 
Einkommensgruppen auch in normale Beschäftigungsbereiche hineinreichen. 
 
 
Allgemeinverbindlicherklärung 
 
Bei der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen ist seit Jahren eine 
rückläufige Bedeutung aufgrund einer weitreichenden Blockadehaltung der BdA zu 
beobachten, so dass faktisch kaum noch Lohn- und Gehaltstarifverträge allgemein-
verbindlich erklärt werden. Die Zahl der allgemeinverbindlichen Tarifverträge ist im 
Zeitraum von 1991 bis 2002 von 408 auf 280 Ursprungstarifverträge drastisch 
gesunken. Das entspricht einem Anteil der allgemeinverbindlichen Vereinbarungen 
von knapp 2,5 % der Tarifverträge insgesamt, wobei es sich keineswegs nur oder gar 
überwiegend um Lohntarifverträge handelt. (Anlage 7)  
 
Bei den Lohntarifverträgen ist zu beobachten, dass die Zahl der Beschäftigten, die 
von allgemeinverbindlichen Löhnen und Gehältern noch erfasst werden, sich 
zwischenzeitlich in einer vernachlässigbarer Größenordnung bewegt und deswegen 
eine Reform der Allgemeinverbindlicherklärung in der Diskussion steht. (Anlage 8) 
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Gesetzliche Mindestlohnregelungen in Europa 
 
 
Gesetzliche Mindestlöhne gelten in 18 der 25 EU-Mitgliedsstaaten. Von den 15 
bisherigen Mitgliedsstaaten der EU haben 9 Länder gesetzliche Mindestregelungen 
(Ausnahmen neben Deutschland sind Dänemark, Finnland, Italien, Österreich und 
Schweden). In Großbritannien und Irland sind die gesetzlichen Mindestlöhne in den 
letzten fünf Jahren eingeführt worden, in den sonstigen Ländern besteht der 
Mindestlohn seit Jahrzehnten, bzw. bei den neuen EU-Mitgliedstaaten seit ihrer 
Transformation in den 90er Jahren. (Anlage 9)  
 
Die Festlegung der nationalen Mindestlöhne erfolgt unterschiedlich. Nur in Belgien 
und Griechenland werden sie durch die Sozialpartner unmittelbar ausgehandelt. In 
der Mehrzahl erfolgt eine staatliche Festlegung auf Grundlage jährlicher 
Indexierungen (überwiegend anhand staatlicher Inflationsprognosen). Die Höhe der 
Mindestentgelte differiert stark und reicht aktuell von 121 € (Lettland) bis zu 1.403 € 
in Luxemburg. (siehe Anlage 10 Mindestlöhne in EU-Mitgliedstaaten).  
 
 
Großbritannien 
 
In Großbritannien stellt die überwiegende Mehrheit der Tarifverträge kein rechts-
verbindliches kollektives Instrument dar. Der gesetzliche Mindestlohn wurde erstmals 
1999 von der Labour-Regierung eingeführt. Zuvor hatte Tony Blair eine unabhängige 
Kommission (Low Pay Commission) aus je drei Vertretern von Gewerkschaften und 
Arbeitgeberorganisationen sowie zwei Wissenschaftlern und einem Vorsitzenden 
eingesetzt, deren Hauptaufgabe es ist, Empfehlungen zur Mindestlohnhöhe unter 
Berücksichtigung wirtschaftlicher und beschäftigungspolitischer Faktoren vorzulegen. 
 
In Großbritannien beträgt der Mindestlohn seit 1.10.2004 ca. 7,30 € pro Stunde. 
Reduzierte Einstiegssätze in Höhe von 6,15 € für Arbeitnehmer zwischen 18 und 21 
Jahren sowie für Jugendliche von 4,50 € sollen diesen Personengruppen den Eintritt 
in den Arbeitsmarkt erleichtern. Es gibt keinen automatischen Anpassungsmechanis-
mus. Die Höhe des Mindestlohns wird gemäß den Empfehlungen der Low Pay 
Commission von der Regierung festgesetzt.  
 
Der Mindestlohn liegt ungefähr bei einem Drittel des Durchschnittlohns, ca. 5 - 6 % 
aller Vollerwerbstätigen haben Anspruch darauf. Am deutlichsten wirkte sich seine 
Einführung für Teilzeitbeschäftigte, Frauen, Beschäftigte in Kleinbetrieben sowie dem 
Hotel- und Gaststättengewerbe, ethnische Minderheiten und bei der Heimarbeit aus. 
Die Kontrolle erfolgt durch die Finanzbehörde „Inland Revenue“, die Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge einzieht sowie durch spezielle Betriebsprüfungsteams. 
Negative arbeitsmarktpolitische Folgen durch Einführung des Mindestlohns gab es in 
Großbritannien nicht. 
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Frankreich 
 
In Frankreich wurden gesetzliche Mindestlöhne erstmals 1950 eingeführt. Seit  
1970 wird der Mindestlohn SMIC jährlich auch an die wirtschaftliche Entwicklung 
gekoppelt. Dabei werden sowohl der Preisindex wie auch die allgemeinen 
Lohnsteigerungen berücksichtigt. Darüber hinaus kann die Regierung bei der 
jährlichen Festlegung zum 1. Juli aus freiem Ermessen zusätzliche Erhöhungen 
vornehmen, was eine stärkere Politisierung der Lohnfindung zur Folge hat und auch 
von den konservativen Regierungen in den letzten Jahren für beträchtliche 
Erhöhungen genutzt wurde. 
 
Seit 1. Juli 2004 beträgt der SMIC 7,61 € pro Stunde. Ausnahmen und Abschläge 
sind für Jugendliche, Auszubildende und berufliche Eingliederungsmaßnahmen 
vorgesehen. Real hat der SMIC zu einer Anhebung der unteren Entgelte von 
ungefähr 40 % auf 47 % des Durchschnittsverdienstes geführt. Rund 3 Millionen 
Beschäftigte (ca. 14%) beziehen den Mindestlohn, die meisten davon sind im 
Dienstleistungsgewerbe (Gastronomie, Handel, Erziehungs- und Gesundheitswesen) 
tätig. Die Kontrolle erfolgt über die staatliche Arbeitsinspektion mit einem starken 
regionalen Unterbau.  
 
Durch erhebliche Steuer- und Abgabenentlastungen für die Unternehmen und 
Steuerrückerstattungen für Niedriglöhne hat der Staat seit den 90er Jahren zu einem 
starken Beschäftigungszuwachs im Niedriglohnbereich beigetragen. Die jährlichen 
Subventionskosten belasten den französischen Staatshaushalt mit ca. 15 Mrd. €. 
 
 
Benelux 
 
In Belgien gibt es keinen einheitlichen Mindestlohn, sondern branchenspezifische 
Mindestlöhne, die von den Sozialpartnern vereinbart und anschließend 
allgemeinverbindlich erklärt werden.  
 
Luxemburg liegt mit einem staatlich festgelegten Mindestlohn von 8,10 € europaweit 
am höchsten. Abschläge sind für Jugendliche zwischen 17 - 18 sowie 15 - 17 Jahren 
vorgesehen. Besonders qualifizierte Arbeitnehmer erhalten mindestens 9,71 €. 
 
In den Niederlanden gilt der Mindestlohn für alle Arbeitnehmer. Er beläuft sich auf 
7,30 € bis 7,89 €, je nach Wochenarbeitszeit. Damit beträgt er ca. 49 % des 
monatlichen Durchschnittverdienstes in Industrie und Dienstleistung. Ungefähr 2,3 % 
(rund 300.000) aller Beschäftigten beziehen Mindestlohn. Dieser wird zweimal 
jährlich von der Regierung einer Überprüfung unterzogen (jeweils zum 1.1. und 1.7.) 
und ggf. an die gesamtwirtschaftliche Entwicklung angepasst. Alle vier Jahre berät 
der Minister die generelle Entwicklung mit dem tripartistischen Sozialökonomischen 
Rat. In der Vergangenheit waren die staatlichen Eingriffe relativ stark, so gab es 
mehrjährige Phasen ohne Erhöhung des Mindestlohns und 1984 sogar eine 
Absenkung um 3 %. Für Einzelunternehmen kann die Regierung bei wirtschaftlichen 
Existenzproblemen Ausnahmeregelungen vereinbaren. 
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Anlage 3 
 

 
 
 

Tabelle 1: Tarifliche Niedriglöhne West in ausgewählten Tarifbereichen und Vergütungsgruppen 

Tätigkeiten Tarifbereich Vergü-
tungs-
gruppe 

Grund-
vergütung 

in € 

Stunden-
vergütung 

in € 

Hilfsarbeiter für leichte Arbeiten Landwirtschaft Rheinland-Nassau L   , 

Haushaltshilfe (. Tätigkeitsjahr) Privathaushalte NRW E I  , 

Wach- und Kontrollpersonal 
(im Veranstaltungsdienst) 

Bewachungsgewerbe Schleswig-
Holstein 

II    , 

Bote, Page Hotels u. Gaststätten Saarland E  . , 

VerkäuferIn (ungelernt, . Jahr) Bäckerhandwerk Saarland k. A. . , 

FloristIn (. Jahr) Florist-Fachbetriebe West ohne 
Schleswig-Holstein  

A  . , 

FischverpackerIn  Fisch- u. Geflügelwirt. Cuxhaven L  . , 

FriseurIn (”Erste Kraft”) Friseurhandwerk Pfalz VI . , 

Gelernter Konditor (. Jahr) Konditorenhandwerk Hamburg k. A. . , 

VerkäuferIn (. Berufsjahr) Einzelhandel Niedersachsen G II . , 

GebäudeinnenreinigerIn Gebäudereinigerhandwerk NRW Ecklohn B . , 

FilmvorführerIn  
(bis  Berufsjahre) 

Filmtheater West (höchste 
Ortsklasse) 

k. A. . , 

Sachbearbeitung Ein- u. Verkauf  
(bis . Lebensjahr) 

Schuhindustrie Niedersachsen, 
Bremen, NRW 

G K . , 

AutomobilverkäuferIn  
(in der Einarbeitung) 

Kfz-Gewerbe Schleswig-Holstein G III . , 

Industriekaufmann/-frau (. Tj.) Papierverarb. Ind. Rhl.-Pfalz u. 
Saar 

G  . , 

Nähen an Nähmaschinen oder 
Handnäharbeiten 

Bekleidungsindustrie Bayern o. 
Unterfranken 

L IV . , 

Stahlfacharbeiter (o. 
Berufserfahr.) 

Eisen- und Stahlindustrie NRW L  . , 

) Beträge ggf. gerundet. ) Berechnungsbasis -Stunden-Woche 
Quelle: WSI-Tarifarchiv    Stand: .. 
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Tabelle 2: Tarifliche Niedriglöhne Ost in ausgewählten Tarifbereichen und Vergütungsgruppen 

Tätigkeiten Tarifbereich Vergü-
tungs-
gruppe 

Grund-
vergütung 

in € 

Stunden-
vergütung 

in € 

Wach- und Kontrollpersonal 
(im Veranstaltungsdienst) 

Bewachungsgewerbe Thüringen II    , 

VerkäuferIn (ungelernt, . Jahr) Bäcker- und Konditorenhandwerk 
Brandenburg 

  , 

Hoteldiener, Bellboy Hotels u. Gaststätten 
Mecklenburg-Vorpommern 

  , 

FriseurmeisterIn (verantwortlich 
für bis zu  AN)  

Sachsen IV  , 

Arbeiter für leichte Arbeiten 
(keine Saisonarbeiter) 

Landwirtschaft Sachsen L   , 

FloristIn (. Jahr) Florist-Fachbetriebe Sachsen-
Anhalt  

A   , 

VerkäuferIn (ungelernt, . Jahr) Bäckerhandwerk Sachsen I/  , 

GebäudeinnenreinigerIn Sachsen-Anhalt Ecklohn B  , 

Haushaltshilfe  
(ohne Vorkenntnisse) 

Privathaushalte Sachsen-Anhalt, 
Thüringen, Sachsen 

E I . , 

AutomobilverkäuferIn  
(in der Einarbeitung) 

Kfz-Gewerbe Mecklenburg-
Vorpommern 

G . , 

Sachbarbeitung Ein- und Verkauf 
(bis . Lebensjahr) 

Schuhindustrie Ost G K . , 

Gelernter Konditor (. Jahr) Bäcker- und Konditorenhandwerk 
Brandenburg 

. . , 

Vorrichten von Webmaschinen Textilindustrie Ost L V . , 

FilmvorführerIn  
(bis  Berufsjahre) 

Filmtheater Ost (höchste 
Ortsklasse) 

k. A. . , 

VerkäuferIn (. Tätigkeitsjahr) Einzelhandel Mecklenburg-
Vorpommern 

G . , 

Industriekaufmann/-frau (bis . 
Lebensjahr) 

Metallindustrie Thüringen G . , 

Stahlfacharbeiter (o. 
Berufserfahr.) 

Eisen- und Stahlindustrie Ost L  . , 

kaufmännische/r Angestellte/r  
(. Tätigkeitsjahr) 

Papierverarbeit. Industrie 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen 

G  . , 

) Beträge ggf. gerundet. ) Berechnungsbasis -Stunden-Woche 
Quelle: WSI-Tarifarchiv    Stand: .. 
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Anlage 4 
 
 

 
Die niedrigsten Löhne Deutschlands 

- Auszug Beträge bis 5,00 EUR – 
Zahlen aus dem BMWA, Stand 31.12.2003 

 
 
. Beruf: Angestellter Gartenbau (ohne Ausbildung) 

Stundenlohn: , Euro 
Bundesland: Sachsen 

 
. Beruf: Frisör 

Stundenlohn: , Euro 
Bundesland: Thüringen 

 
. Beruf: Erntehelfer 

Stundenlohn: , Euro (Angabe für unter -Jährige) 
Bundesland: Sachsen 

 
. Beruf: Hilfsarbeiter Landwirtschaft (leichte Arbeiten) 

Stundenlohn: , Euro (Angabe für unter -Jährige) 
Bundesland: Rheinland-Pfalz 

 
. Beruf: Gartenarbeiter (ohne Ausbildung) 

Stundenlohn: , Euro 
Bundesland: Thüringen 

 
. Beruf: Hilfsarbeiter Weinbau (leichte Arbeiten) 

Stundenlohn: , Euro (Angabe für unter -Jährige) 
Bundesland: Rheinland-Pfalz 

 
. Beruf: Wachmann 

Stundenlohn: , Euro 
Bundesland: Sachsen-Anhalt 

 
. Beruf: Angestellter Bekleidungs-Industrie 

Stundenlohn: , Euro (Angabe für unter -Jährige) 
Bundesland: Berlin (West) 

 
. Beruf: Wachmann (Nachtarbeit) 

Stundenlohn: , Euro 
Bundesland: Meckl.-Vorpommern 

 
. Beruf: Gebäude-Reiniger 

Stundenlohn: , Euro 
Bundesland: Sachsen 

 
. Beruf: Stall-Helfer 

Stundenlohn: , Euro (Angabe für unter -Jährige) 
Bundesland: Schleswig-Holstein 

 



 

. Beruf: Kosmetikerin 
Stundenlohn: , Euro 
Bundesland: Berlin 

 
. Beruf: Arbeitnehmer Blumenhandel (ungelernt) 

Stundenlohn: , Euro 
Bundesland: Sachsen 

 
. Beruf: Kaufm. Angestellter Lederwaren (ohne Ausbildung) 

Stundenlohn: , Euro (Angabe für unter -Jährige) 
Bundesland: Rheinland-Pfalz 

 
. Beruf: Angestellter Schuhindustrie (ohne Ausbildung) 

Stundenlohn: , Euro (Angabe für unter -Jährige) 
Bundesland: Rheinland-Pfalz 

 
. Beruf: Arbeiter Steine-Industrie (ohne Ausbildung) 

Stundenlohn: , Euro (Angabe für unter -Jährige) 
Bundesland: Thüringen 

 
. Beruf: Türsteher 

Stundenlohn: , Euro 
Bundesland: Brandenburg 
 

. Beruf: Angesteller Beton-Industrie (ohne Ausbildung) 
Stundenlohn: , Euro 
Bundesland: Meckl.-Vorpommern 

 
. Beruf: Angestellter Blumenbau 

Stundenlohn: , Euro (Angabe für unter -Jährige) 
Bundesland: Berlin 

 
. Beruf: Hilfsarbeiter Weinbau (leichte Arbeiten) 

Stundenlohn: , Euro 
Bundesland: Rheinland-Pfalz 

 
. Beruf: Kaufm. Angestellter Lederwaren (ohne Ausbildung) 

Stundenlohn: , Euro (Angabe für unter -Jährige) 
Bundesland: Bremen, Hamburg 

 
. Beruf: Angestellter Elektrohandwerk (ohne Ausbildung) 

Stundenlohn: , Euro (Angabe für unter -Jährige) 
Bundesland: Schleswig-Holstein 

 
. Beruf: Forst-Arbeiter 

Stundenlohn: , Euro 
Bundesland: Nordrhein-Westfalen 
 

. Beruf: Bäckerei-Verkäuferin (ohne Ausbildung) 
Stundenlohn: , Euro 
Bundesland: Brandenburg 

 
. Beruf: Putzkraft Fleischerei 

Stundenlohn: , Euro 
Bundesland: Sachsen-Anhalt 
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Anlage 6 
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Anlage 7 
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Anlage 8 
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Anlage 10 
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